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DER FOURIER
Gersau, Dezember 1966

Erscheint monatlich
38. Jahrgang Nr. 12

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion SRV-beglaubigte Auflage 8775 Exemplare

VON MONAT ZU MONAT

Der Übergang der persönlichen Ausrüstung
ins Eigentum des Wehrmannes

I.

Am 30. September 1966 hat der Bundesrat über die Frage der künftigen Abgabe des

Sturmgewehrs Beschluss gefasst. Dabei war einerseits darüber zu beschliessen, ob und
in welchem Umfang diese Waffe inskünftig den Angehörigen des Landsturms abgegeben
werden soll und zum zweiten war zu entscheiden, ob das Sturmgewehr beim Austritt
aus der Wehrpflicht in das Eigentum des Wehrmannes übergehen, oder dem Bund
verbleiben soll, wobei im letzteren Fall dem ausscheidenden Mann an Stelle des Sturm-
gewehrs eine andere Schusswaffc (Gewehr oder Karabiner) zu Eigentum übergeben
werden sollte. Die bisherigen Abgabevorschriften für das Sturmgewehr hatten sich aus

praktischen Gründen nur auf die Heeresklassen des Auszugs und der Landwehr bezogen,
ohne für den Landsturm eine Regelung zu treffen und ebenso war die Frage nach dem

Übergang des Eigentums an den bisherigen Halter angesichts des besonderen Charakters
dieser teuren automatischen Waffe bisher noch offen gelassen worden. Nachdem nun
aber auf den 31. Dezember 1966 vereinzelt die ersten, mit dem Sturmgewehr ausge-
rüsteten Wehrmänner in den Landsturm übertreten und weil auf Ende 1972 der

Übertritt eines ganzen, seinerzeit mit dem Sturmgewehr ausgerüsteten Jahrgangs des

ehemaligen Auszugs der Infanterie und der Mechanisierten und Leichten Truppen in
den Landsturm erfolgen wird, war es notwendig, die bisher gültigen Abgabebestim-

mungen für das Sturmgewehr, soweit sie den Landsturm betreffen, auf Ende des

Jahres 1966 zu ergänzen. Gleichzeitig wurde vom Bundesrat auch die Frage der Eigen-
tumsrechte an dieser Waffe bei Austritt aus der Wehrpflicht entschieden.

In diesen beiden Fragen hat der Bundesrat wie folgt Beschluss gefasst:

1. Die mit dem Sturmgewehr ausgerüsteten Wehrmänner aller Truppengattungen und

Dienstzweige behalten diese Waffe auch beim Übertritt in den Landsturm. Ebenso

behalten die mit dem Sturmgewehr ausgerüsteten Dienstpflichtigen, die aus sanitarischen

Gründen zum bewaffneten Hilfsdienst versetzt werden, als persönliche Bewaffnung
das Sturmgewehr.

2. Das Sturmgewehr bleibt weiterhin Leihwaffe, d. h. sie wird dem Empfänger nur
leihweise übergeben. Auf Verlangen werden den Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen,
die bei ihrer Entlassung aus der Wehrpflicht Anrecht auf ihre Mannschaftsausrüstung
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oder auf einzelne Gegenstände davon haben, zu Eigentum übergeben: entweder ein

Gewehr 11 oder ein Karabiner 11, oder ein Karabiner 31. Der Karabiner 31 gilt ins-

künftig nicht mehr als Leihwaffe. Wenn somit die Voraussetzungen erfüllt sind, geht
er bei der Entlassung aus der Wehrpflicht in das Eigentum des Wehrmannes über.

II.
Dieser Beschluss, den der Bundesrat am 30. September 1966 für das Sturmgewehr
getroffen hat, gibt Anlass, die grundsätzliche Frage des Übergangs der persönlichen
Ausrüstung in das Eigentum des Wehrmannes bei dessen Ausscheiden aus der Wehr-
pflicht etwas näher zu betrachten.

Es entspricht einer alten schweizerischen Tradition, dass der Schweizer Soldat, wenn er
alle seine Dienstleistungen beendet hat, vom Bund, gewissermassen als Belohnung für
seine Dienste, die von ihm benützte Mannschaftsausrüstung zu Eigentum erhält. In den

Artikeln 49 ff der bundesrätlichen Verordnung vom 20. Juli 1954 über die Mannschafts-
ausrüstung werden die Grundsätze umschrieben, die für diesen Übergang der militari-
sehen Ausrüstung in das Eigentum der Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen massgebend
sind. Als Voraussetzungen hiefür gelten:

- dass der Mann die Wehrpflicht durch persönliche Dienstleistung vollständig erfüllt
hat,

- dass sich die Ausrüstung im Besitz des Mannes befindet, oder von ihm ordnungs-
gemäss hinterlegt worden ist.

Auf das Jahr 1963 war es seinerzeit notwendig, den Begriff der «vollständigen Erftil-
lung der Wehrpflicht» neu zu umschreiben, weil in jenem Jahr die Herabsetzung des

Wehrpflichtalters von 60 auf 50 Jahre wirksam zu werden begann. Diese Neuorgani-
sation konnte aus leicht verständlichen Gründen nicht von einem Tag auf den andern

erfolgen, sondern musste stufenweise während mehrerer Jahre getroffen werden. Für
die bis 1966 dauernde Übergangszeit musste deshalb eine Tabelle erstellt werden, in
welcher für jedes einzelne Jahr angegeben wurde, mit welcher Zahl von Dienstjahren
die Wehrpflicht als voll erfüllt galt. Diese Tabelle bezeichnete hiefür folgende

^
bis Ende 1963: 33 erfüllte Dienstjahre
bis Ende 1964: 31 erfüllte Dienstjahre
bis Ende 1965: 28 erfüllte Dienstjahre
bis Ende 1966: 25 erfüllte Dienstjahre

Diese Minimalzahlen wurden angemessen herabgesetzt, wenn der Mann erst nach
seinem 23. Altersjahr rekrutiert wurde.

Mit dem laufenden Jahr 1966 läuft also die Übergangszeit ab, so dass vom nächsten

Jahr hinweg die endgültige künftige Regelung gelten wird.

Mit der im Jahre 1963 vorgenommenen Anpassung der «Pflichtjahre» an die Neu-
bestimmung des Wehrpflichtalters, wurde die bisherige Regelung der dem Mann
überlassenen Ausrüstungsgegenstände grundsätzlich nicht berührt. Nach wie vor gilt
somit auch heute noch das Prinzip, dass nur eine lückenlose Erfüllung der Wehrpflicht
den Anspruch auf die vollständige Übernahme der Mannschaftsausrüstung begründet.
Um jedoch Elärten zu mildern, die bei einer nahezu vollständigen Wehrpflichterfüllung
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eintreten können, wurde bestimmt, dass Dienstpflichtige oder männliche Angehörige
des Hilfsdienstes, die vor Erreichung der Altersgrenze dienstuntauglich erklärt werden,

verlangen können, dass ihnen zwei Gegenstände der Mannschaftsausrüstung unentgelt-
lieh zu Eigentum überlassen werden, wenn sie der Armee wenigstens eine gewisse

Minimalzeit zur Verfügung gestanden haben. Diese Zahl von Jahren wurde ab 1963

ebenfalls neu festgelegt, nämlich:

bis Ende 1963: auf mindestens 24 Dienstjahre
bis Ende 1964: auf mindestens 22 Dienstjahre
bis Ende 1965: auf mindestens 19 Dienstjahre
bis Ende 1966: auf mindestens 16 Dienstjahre

Bei vollständiger Erfüllung der Wehrpflicht gehen sämtliche Gegenstände der Mann-
schaftsausrüstung ins Eigentum des Mannes über, sofern sie nicht nur leihweise abgege-
ben wurden, wie dies beim Helm (oder Sturzhelm), bei der Taschenmunition, dem

Sturmgewehr sowie bisher dem Karabiner Modell 31 der Fall ist; für diese Gegen-
stände hat sich der Bund von Anfang an die Eigentumsrechte vorbehalten. Die aus

der Wehrpflicht ausscheidenden Wehrmänner, welche nur Anspruch auf zwei Gegen-
stände haben, dürfen diese selbst auswählen.

III.
In der Folge wurde es immer mehr als ein Mangel empfunden, dass diejenigen Wehr-
männer, die keinen Anspruch auf Übernahme von Gegenständen der persönlichen

Ausrüstung haben, überhaupt keine materielle Erinnerung an ihre Dienstzeit erhielten.
Um auch diese Härte zu mildern, hat der Bundesrat am 20. Dezember 1963 mit Rück-
Wirkung auf den 15. November 1963 beschlossen, dass inskünftig jeder aus der Wehr-
pflicht entlassene und dienstuntauglich erklärte Dienst- und Hilfsdienstpflichtige,
unabhängig von der Dauer seiner in der Armee erbrachten Dienstleistung, das Soldaten-

messet als Eigentum behalten dürfe. Für Wehrmänner, die ihre Wehrpflicht erfüllt
haben, ist dadurch keine Änderung eingetreten; für die Wehrmänner, die zwei Aus-

rüstungsgegenstände auswählen können, kam das Soldatenmesser zu den beiden Gegen-
ständen noch hinzu und jene, die bisher gar keinen Anspruch auf einen Ausrüstungs-
gegenständ hatten, erhalten seither wenigstens das Messer als Erinnerung an ihre

Dienstleistung in der Armee. Diese Neuregelung ist bereits anlässlich der Entlassungs-
inspektionen 1963 angewendet worden; sie gilt seit dem 15. November 1963 auch im
Fall der Dienstuntauglichkeit und hat sich bewährt.

Von der Armee werden die zurückgegebenen Ausrüstungsgegenstände wieder instand

gestellt und je nach Zustand und Materialkategorie entweder den Reserven zugewiesen,
für Exerzierzwecke verwendet oder dem Betreuungsdienst und dem Zivilschutz
(Obdachlosenhilfe) zur Verfügung gestellt. Bei den Soldatenmessern war es früher
möglich, sie bei den privaten Messerschmieden wieder praktisch neuwertig aufzufrischen.

Infolge der Teuerung waren jedoch die Instandstellungskosten derart angestiegen, dass

sie nur noch unwesentlich unter dem Beschaffungspreis für neue Soldatenmesser lagen.

Die Instandstellung lohnte sich deshalb für che Messer nicht mehr und damit auch

nicht mehr deren Rücknahme; der Bundesrat brauchte deshalb Ende 1963 keine Beden-

ken zu haben, sämtlichen aus der Wehrpflicht entlassenen und dienstuntauglich wer-
denden Wehrmännern dieses Geschenk zuzugestehen.
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IV.

Der aus der Wehrpflicht ausscheidende Wehrmann erwirbt die ihm überlassenen

Gegenstände der persönlichen militärischen Ausrüstung zu vollem Eigentum. Er kann
somit frei darüber verfügen; er kann also die Gegenstände als «Erinnerungsstücke»
selbst behalten, oder er kann sie an Dritte weitergeben. Die einzige Beschränkung in
der Verwendung liegt im missbräuchlichen Gebrauch der Ausrüstungsgegenstände,
beispielsweise im Tragen der vollen Uniform. Alle Gegenstände, die bei der Entlassungs-
lnspektion ins Eigentum des Mannes übergehen, werden mit dem Stempel «KMV-
Privat» gekennzeichnet, womit sie als aus den Beständen der Armee ausgeschieden

gelten.

Die rechtliche Zulässigkeit der Veräusserung der einzelnen Stücke führt bei Entlassungs-
lnspektionen zu den bisweilen wenig schönen Erscheinungen, dass die entlassenen

Wehrmänner von Händlern aller Art umlagert werden, die ihnen — wohl kaum zu
Höchstpreisen — Uniformen, Ausrüstungsgegenstände und Waffen abkaufen, um damit
Handel zu treiben. Da der aus der Wehrpflicht ausgeschiedene Wehrmann Eigentümer
der betreffenden Gegenstände geworden ist, kann gegen diesen Handel nichts unter-
nominell werden, so unsympathisch er auch sein mag. Erst dann könnte dagegen einge-
schritten werden, wenn sich Unregelmässigkeiten oder sonstige unzulässige Machen-
schaften einstellen sollten.
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